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Bekanntmachungen der Gerichte 

 

Mitteilung 

Es wird Mohamed Fateh Amirech, geb. 7. Juni 1992, in Algeri, algerischer Staats-
angehöriger, zzt. unbekannten Aufenthalts, 

Folgendes mitgeteilt: 

Die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern hat gegen den Beschluss des Ober-
gerichts des Kantons Bern, Strafabteilung, Beschwerdekammer in Strafsachen, vom 
8. April 2014 (BK 14 59 GUT), in welchem Sie Beschuldigter waren, eine 
Beschwerde in Strafsachen bei der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts 
eingereicht. 

Eine Kopie der Beschwerde in Strafsachen steht bei der Gerichtskanzlei des Bundes-
gerichts, Avenue du Tribunal-Fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14, zu Ihrer 
Verfügung. 

Gemäss Artikel 102 Absatz 1 BGG sind Sie befugt, zur oben genannten Beschwerde 
in Strafsachen Gegenbemerkungen in zwei Exemplaren einzureichen. Wir setzen 
Ihnen hierfür eine Frist von 10 Tagen, laufend ab Publikation der vorliegenden 
Mitteilung im Bundesblatt. 

24. März 2015 i.A. des Präsidenten der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts 

 Die Bundesgerichtskanzlei 

 


